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"Neubau eines Weinbau- und Kellereifachmarktes"
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VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufstellungsbeschluss:
Der Rat der Stadt Deidesheim hat in seiner Sitzung am 17.05.2011 die Aufstellung dieses 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes beschlossen.

2. Öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses:
Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
erfolgte am 27.05.2011.

3. Frühzeitige Auslegung des Planentwurfes:
Der Planentwurf lag gemäß § 3 Abs. 1 BauGB nach Bekanntmachung vom 27.05.2011 in 
der Zeit vom 30.05.2011 bis 10.06.2011 zur Einsichtnahme aus.

4. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 
26.05.2011 zur Abgabe einer Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 1 BauGB bis spätestens 
27.06.2011 gebeten.

5. Stellungnahmen:
Die Behandlung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB im 
Stadtrat Deidesheim erfolgte am 30.08.2011.

6. Der Stadtrat Deidesheim fasste am 30.08.2011 den Beschluss zur formalen Offenlage 
des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans gemäß § 3 Abs. 2 BauGB.

7. Offenlage des Planentwurfes:
Der überarbeitete Planentwurf lag gemäß § 3 Abs. 2 BauGB nach Bekanntmachung vom 
06.07.2012 in der Zeit vom 16.07.2012 bis einschließlich 17.08.2012 zur Einsichtnahme aus.

8. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die betroffenen Nachbar-
gemeinden wurden mit Schreiben vom 06.07.2012 über die öffentliche Auslegung 
unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 2 BauGB bis spätestens
17.08.2012 aufgefordert.

9. Stellungnahmen:
Die Behandlung der Stellungnahmen nach § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB im 
Stadtrat Deidesheim erfolgte am 30.10.2012.

10. Der Stadtrat Deidesheim hat den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan in seiner Sitzung 
vom  ______________________ als Satzung beschlossen. 

Deidesheim, den ______________________ Dörr (Stadtbürgermeister)

11. Ausfertigung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans:
Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung, Textlichen Fest-
setzungen, Begründung und den Festsetzungen über die äußerliche Gestaltung der baulichen 
Anlagen stimmt mit allen seinen Bestandteilen mit dem Willen des Stadtrates überein. Das 
für den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan vorgeschriebene gesetzliche Verfahren wurde 
eingehalten. Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.

Deidesheim, den ______________________ Dörr (Stadtbürgermeister)

12. Der Satzungsbeschluss wurde im Amtsblatt der VG Deidesheim am _______________ 
öffentlich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Vorhabenbezogene 
Bebauungsplan in Kraft.

Deidesheim, den ______________________ Dörr (Stadtbürgermeister)
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